
361

A 11564 

Gesetz- und Verordnungsblatt
für Mecklenburg-Vorpommern

Herausgeber: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

2018	 Ausgegeben	in	Schwerin	am	26.	Oktober	 Nr.	18

Tag	 INHALT		 Seite

	
23.9.2018	 	Bekanntmachung der Neufassung des Landes-UVP-Gesetzes	

Ersetzt	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	27.	Juli	2011	
GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2129	-	8		.......................................................................................................................	 362

22.9.2018	 	Verordnung	zur	Änderung	der	Jagdzeitenverordnung	und	anderer	Verordnungen	im	Jagdrecht	
GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	792	-	2	-	21		..................................................................................................................	 376

22.10.2018	 	Zweite	Landesverordnung	zur	Änderung	der	Landesverordnung	zur	
Festsetzung	des	Naturparks	„Am	Stettiner	Haff“	
Ändert	LVO	vom	20.	Dezember	2004	
GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	791	-	5	-	43		..................................................................................................................	 378

20.10.2018	 	Landesverordnung	zur	Aufhebung	der	Landesfamilienkassenlandesverordnung	
Hebt	LVO	vom	14.	März	2006	auf	
GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	B	600	-	1	-	6		................................................................................................................	 382

20.9.2018	 	Wasserschutzgebietsverordnung	Levenhagen	
GVOBl.	M-V	2018	S.	342	
–	Berichtigung	–		.................................................................................................................................................	 383

10.10.2018	 	Herausgabe	des	Gesetz-	und	Verordnungsblattes	für	Mecklenburg-Vorpommern	
zum	Jahreswechsel	2018/2019	
Hinweis	der	Schriftleitung		...................................................................................................................................	 384



362	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2018	 Nr.	18

Aufgrund	 des	Artikels	 8	 des	 Gesetzes	 zur	 Modernisierung	 des	
Landesrechts	zur	Umweltverträglichkeitsprüfung	und	zur	Ände-
rung	anderer	Rechtsvorschriften	vom	5.	Juli	2018	(GVOBl.	M-V	
S.	221,	229)	wird	nachstehend	der	Wortlaut	des	Landes-UVP-Ge-
setzes	 in	der	 seit	dem	17.	 Juli	2018	geltenden	Fassung	bekannt	
gemacht.	Die	Neufassung	berücksichtigt

1.	 die	Fassung	der	Bekanntmachung	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	
2011	(GVOBl.	M-V	S.	885),

2.	 den	 am	 1.	 Februar	 2015	 in	 Kraft	 getretenen	 Artikel	 2	 des	
Gesetzes	vom	15.	Januar	2015	(GVOBl.	M-V	S.	30,	35),

3.	 den	am	17.	Juli	2018	in	Kraft	getretenen	Artikel	1	des	eingangs	
genannten	Gesetzes.

Bekanntmachung der Neufassung des Landes-UVP-Gesetzes*

Vom	23.	September	2018

Schwerin,	den	23.	September	2018

Der Minister 
für Landwirtschaft und Umwelt 

Dr. Till Backhaus

_____	

*			Ersetzt	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	27.	Juli	2011;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2129	-	8
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§ 1 
Anwendungsbereich

(1)	Dieses	Gesetz	gilt	für

1.	 die	in	Anlage	1	aufgeführten	Vorhaben,

2.	 die	in	Anlage	4	aufgeführten	Pläne	und	Programme,

3.	 sonstige	Pläne	und	Programme,	 für	die	nach	§	12	Absatz	3	
Satz	2,	Absatz	4	und	5	eine	Strategische	Umweltprüfung	oder	
Vorprüfung	durchzuführen	ist.

(2)	Bei	Vorhaben	oder	Teilen	von	Vorhaben,	die	ausschließlich	der	
Bewältigung	von	Katastrophenfällen	dienen,	kann	die	zuständige	
Behörde	im	Einzelfall	entscheiden,	dieses	Gesetz	ganz	oder	teil-
weise	nicht	anzuwenden,	soweit	sich	die	Anwendung	nach	Ein-
schätzung	der	zuständigen	Behörde	negativ	auf	die	Erfüllung	die-
ses	Zwecks	auswirken	würde.	Bei	der	Entscheidung	ist	der	Schutz	
vor	 erheblichen	 nachteiligen	 Umweltauswirkungen	 zu	 berück-
sichtigen.	Sonstige	Rechtsvorschriften,	die	das	Zulassungsverfah-
ren	betreffen,	bleiben	unberührt.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1)	Schutzgüter	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind

1.	 Menschen,	insbesondere	die	menschliche	Gesundheit,

2.	 Tiere,	Pflanzen	und	die	biologische	Vielfalt,

3.	 Fläche,	Boden,	Wasser,	Luft,	Klima	und	Landschaft,

4.	 kulturelles	Erbe	und	sonstige	Sachgüter	sowie

5.	 die	Wechselwirkung	zwischen	den	vorgenannten	Schutzgütern.

(2)	Umweltauswirkungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	unmittel-
bare	 und	 mittelbare	 Auswirkungen	 eines	 Vorhabens	 oder	 der	
Durchführung	eines	Plans	oder	Programms	auf	die	Schutzgüter.	
Dies	schließt	auch	solche	Auswirkungen	des	Vorhabens	ein,	die	
aufgrund	von	dessen	Anfälligkeit	für	schwere	Unfälle	oder	Kata-
strophen	 zu	 erwarten	 sind,	 soweit	 diese	 schweren	 Unfälle	 oder	
Katastrophen	für	das	Vorhaben	relevant	sind.

(3)	Grenzüberschreitende	Umweltauswirkungen	im	Sinne	dieses	
Gesetzes	sind	Umweltauswirkungen	eines	Vorhabens	in	einem	an-
deren	Staat.

(4)	Vorhaben	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 sind	nach	Maßgabe	der	
Anlage	1

1.	 bei	Neuvorhaben

a)	 die	Errichtung	und	der	Betrieb	einer	technischen	Anlage,

b)	 der	Bau	einer	sonstigen	Anlage,

c)	 die	Durchführung	einer	sonstigen	in	Natur	und	Landschaft	
eingreifenden	Maßnahme,

2.	 bei	Änderungsvorhaben

a)	 die	Änderung,	einschließlich	der	Erweiterung,	der	Lage,	
der	 Beschaffenheit	 oder	 des	 Betriebs	 einer	 technischen	
Anlage,

b)	 die	Änderung,	 einschließlich	der	Erweiterung,	der	Lage	
oder	der	Beschaffenheit	einer	sonstigen	Anlage,

c)	 die	Änderung,	einschließlich	der	Erweiterung,	der	Durch-
führung	einer	sonstigen	in	Natur	und	Landschaft	eingrei-
fenden	Maßnahme.

(5)	Zulassungsentscheidungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind

1.	 die	Bewilligung,	die	Erlaubnis,	die	Genehmigung,	der	Plan-
feststellungsbeschluss	und	sonstige	behördliche	Entscheidun-
gen	über	die	Zulässigkeit	von	Vorhaben,	die	in	einem	Verwal-
tungsverfahren	 getroffen	 werden,	 einschließlich	 des	 Vorbe-
scheids,	 der	Teilgenehmigung	 und	 anderer	Teilzulassungen,	
mit	Ausnahme	von	Anzeigeverfahren,

2.	 Entscheidungen	in	vorgelagerten	Verfahren	nach	§	49	des	Ge-
setzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung,

3.	 Beschlüsse	nach	§	10	des	Baugesetzbuchs	über	die	Aufstel-
lung,	Änderung	oder	Ergänzung	von	Bebauungsplänen,	durch	
die	die	Zulässigkeit	von	bestimmten	Vorhaben	im	Sinne	der	
Anlage	1	begründet	werden	soll,	sowie	Beschlüsse	nach	§	10	
des	 Baugesetzbuchs	 über	 Bebauungspläne,	 die	 Planfeststel-
lungsbeschlüsse	für	Vorhaben	im	Sinne	der	Anlage	1	ersetzen.

(6)	Pläne	und	Programme	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	nur	sol-
che	landesrechtlich	oder	durch	Rechtsakte	der	Europäischen	Uni-
on	vorgesehenen	Pläne	und	Programme,	die

1.	 von	einer	Behörde	ausgearbeitet	und	angenommen	werden,

_____
1	 Das	Gesetz	dient	der	Umsetzung	der
	 -				Richtlinie	2011/92/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Dezember	2011	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	bei	bestimmten	öffentlichen	und	

privaten	Projekten	in	der	Fassung	der	Richtlinie	2014/52/EU	(ABl.	L	124	vom	25.4.2014,	S.	1),
	 -		Richtlinie	2001/42/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	Juni	2001	über	die	Prüfung	der	Umweltauswirkungen	bestimmter	Pläne	und	Programme	

(ABl.	L	197	vom	21.7.2001,	S.	30),	und	
	 -		Artikel	2	und	3	Nummer	1	der	Richtlinie	2003/35/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Mai	2003	über	die	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	bei	der	Ausar-

beitung	bestimmter	umweltbezogener	Pläne	und	Programme	und	zur	Änderung	der	Richtlinie	85/337/EWG	und	96/61/EG	des	Rates	in	Bezug	auf	die	Öffentlichkeitsbeteili-
gung	und	den	Zugang	zu	den	Gerichten	(ABl.	L	156	vom	25.6.2003,	S.	17).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern 
(Landes-UVP-Gesetz – LUVPG M-V)1

Anl. 1

Anl. 4
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2.	 von	einer	Behörde	zur	Annahme	durch	eine	Regierung	oder	
im	Wege	 eines	 Gesetzgebungsverfahrens	 ausgearbeitet	 wer-
den	oder

3.	 von	einem	Dritten	zur	Annahme	durch	eine	Behörde	ausgear-
beitet	werden.

Ausgenommen	sind	Pläne	und	Programme,	die	ausschließlich	der	
Bewältigung	von	Katastrophenfällen	dienen,	 sowie	Finanz-	und	
Haushaltspläne	und	-programme.

(7)	 Öffentlichkeit	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 einzelne	 oder	
mehrere	natürliche	oder	juristische	Personen	sowie	deren	Vereini-
gungen.

(8)	Umweltprüfungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Umweltver-
träglichkeitsprüfungen	und	Strategische	Umweltprüfungen.

(9)	Einwirkungsbereich	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	das	geogra-
fische	Gebiet,	in	dem	Umweltauswirkungen	auftreten,	die	für	die	
Zulassung	eines	Vorhabens	relevant	sind.

§ 3 
Grundsätze für Umweltprüfungen

Umweltprüfungen	 umfassen	 die	 Ermittlung,	 Beschreibung	 und	
Bewertung	der	erheblichen	Auswirkungen	eines	Vorhabens	oder	
eines	Plans	oder	Programms	auf	die	Schutzgüter.	Sie	dienen	einer	
wirksamen	Umweltvorsorge	nach	Maßgabe	der	geltenden	Geset-
ze	und	werden	nach	einheitlichen	Grundsätzen	sowie	unter	Betei-
ligung	der	Öffentlichkeit	durchgeführt.

§ 4 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Die	Umweltverträglichkeitsprüfung	ist	unselbstständiger	Teil	ver-
waltungsbehördlicher	 Verfahren,	 die	 Zulassungsentscheidungen	
dienen.

§ 5 
Feststellung der UVP-Pflicht

(1)	Die	 zuständige	Behörde	 stellt	 auf	der	Grundlage	geeigneter	
Angaben	des	Vorhabenträgers	sowie	eigener	Informationen	unver-
züglich	fest,	ob	nach	den	§§	6	bis	11	für	das	Vorhaben	eine	Pflicht	
zur	 Durchführung	 einer	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 (UVP-
Pflicht)	besteht	oder	nicht.	Die	Feststellung	trifft	die	Behörde

1.	 auf	Antrag	des	Vorhabenträgers	oder

2.	 bei	einem	Antrag	nach	§	15	des	Gesetzes	über	die	Umweltver-
träglichkeitsprüfung	oder

3.	 von	Amts	wegen	nach	Beginn	des	Verfahrens,	das	der	Zulas-
sungsentscheidung	dient.

(2)	Sofern	eine	Vorprüfung	vorgenommen	worden	ist,	gibt	die	zu-
ständige	Behörde	die	Feststellung	der	Öffentlichkeit	bekannt.	Da-
bei	gibt	sie	die	wesentlichen	Gründe	für	das	Bestehen	oder	Nicht-

bestehen	der	UVP-Pflicht	unter	Hinweis	auf	die	jeweils	einschlä-
gigen	Kriterien	nach	Anlage	3	an.	Gelangt	die	Behörde	zu	dem	Er-
gebnis,	dass	keine	UVP-Pflicht	besteht,	geht	sie	auch	darauf	ein,	
welche	Merkmale	des	Vorhabens	oder	des	Standorts	oder	welche	
Vorkehrungen	 für	 diese	 Einschätzung	 maßgebend	 sind.	 Bei	 der	
Feststellung	der	UVP-Pflicht	kann	die	Bekanntgabe	mit	der	Be-
kanntmachung	nach	§	19	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträg-
lichkeitsprüfung	verbunden	werden.

(3)	Die	Feststellung	ist	nicht	selbstständig	anfechtbar.	Beruht	die	
Feststellung	auf	einer	Vorprüfung,	so	ist	die	Einschätzung	der	zu-
ständigen	 Behörde	 in	 einem	 gerichtlichen	Verfahren	 betreffend	
die	Zulassungsentscheidung	nur	daraufhin	zu	überprüfen,	ob	die	
Vorprüfung	entsprechend	den	Vorgaben	des	§	7	durchgeführt	wor-
den	ist	und	ob	das	Ergebnis	nachvollziehbar	ist.

§ 6 
Unbedingte UVP-Pflicht bei Neuvorhaben

Für	ein	Neuvorhaben,	das	in	Anlage	1	mit	dem	Buchstaben	„X“	
gekennzeichnet	ist,	besteht	die	UVP-Pflicht,	wenn	die	zur	Bestim-
mung	der	Art	des	Vorhabens	genannten	Merkmale	vorliegen.	So-
fern	 Schwellenwerte	 angegeben	 sind,	 besteht	 die	 UVP-Pflicht,	
wenn	die	Werte	erreicht	oder	überschritten	werden.

§ 7 
Vorprüfung bei Neuvorhaben

(1)	Bei	einem	Neuvorhaben,	das	in	Anlage	1	mit	dem	Buchstaben	
„A“	gekennzeichnet	ist,	führt	die	zuständige	Behörde	eine	allge-
meine	Vorprüfung	 zur	 Feststellung	 der	 UVP-Pflicht	 durch.	 Die	
allgemeine	Vorprüfung	wird	als	überschlägige	Prüfung	unter	Be-
rücksichtigung	der	 in	Anlage	3	aufgeführten	Kriterien	durchge-
führt.	Die	UVP-Pflicht	besteht,	wenn	das	Neuvorhaben	nach	Ein-
schätzung	 der	 zuständigen	 Behörde	 erhebliche	 nachteilige	 Um-
weltauswirkungen	 haben	 kann,	 die	 bei	 der	 Zulassungsentschei-
dung	zu	berücksichtigen	wären.

(2)	Bei	einem	Neuvorhaben,	das	in	Anlage	1	mit	dem	Buchstaben	
„S“	gekennzeichnet	ist,	führt	die	zuständige	Behörde	eine	standort-
bezogene	Vorprüfung	zur	Feststellung	der	UVP-Pflicht	durch.	Die	
standortbezogene	 Vorprüfung	 wird	 als	 überschlägige	 Prüfung	 in	
zwei	Stufen	durchgeführt.	In	der	ersten	Stufe	prüft	die	zuständige	
Behörde,	ob	bei	dem	Neuvorhaben	besondere	örtliche	Gegebenhei-
ten	gemäß	den	in	Anlage	3	Nummer	2	Buchstabe	c	aufgeführten	
Schutzkriterien	vorliegen.	Ergibt	die	Prüfung	auf	der	ersten	Stufe,	
dass	keine	besonderen	örtlichen	Gegebenheiten	vorliegen,	 so	be-
steht	keine	UVP-Pflicht.	Ergibt	die	Prüfung	in	der	ersten	Stufe,	dass	
besondere	örtliche	Gegebenheiten	vorliegen,	so	prüft	die	Behörde	
auf	der	zweiten	Stufe	unter	Berücksichtigung	der	in	Anlage	3	auf-
geführten	 Kriterien,	 ob	 das	 Neuvorhaben	 erhebliche	 nachteilige	
Umweltauswirkungen	haben	kann,	die	die	besondere	Empfindlich-
keit	oder	die	Schutzziele	des	Gebietes	betreffen	und	bei	der	Zulas-
sungsentscheidung	zu	berücksichtigen	wären.	Die	UVP-Pflicht	be-
steht,	wenn	das	Neuvorhaben	nach	Einschätzung	der	zuständigen	
Behörde	solche	Umweltauswirkungen	haben	kann.

(3)	Die	Vorprüfung	nach	den	Absätzen	1	und	2	entfällt,	wenn	der	
Vorhabenträger	die	Durchführung	einer	Umweltverträglichkeits-
prüfung	beantragt	und	die	zuständige	Behörde	das	Entfallen	der	

Anl. 3



Nr.	18	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	26.	Oktober	2018	 365

Vorprüfung	als	zweckmäßig	erachtet.	Für	diese	Neuvorhaben	be-
steht	die	UVP-Pflicht.	Die	Entscheidung	der	zuständigen	Behörde	
ist	nicht	anfechtbar.

(4)	Zur	Vorbereitung	der	Vorprüfung	ist	der	Vorhabenträger	ver-
pflichtet,	der	zuständigen	Behörde	geeignete	Angaben	nach	Anla-
ge	2	zu	den	Merkmalen	des	Neuvorhabens	und	des	Standorts	so-
wie	 zu	 den	 möglichen	 erheblichen	 Umweltauswirkungen	 des	
Neuvorhabens	zu	übermitteln.

(5)	Bei	der	Vorprüfung	berücksichtigt	die	Behörde,	ob	erhebliche	
nachteilige	Umweltauswirkungen	durch	Merkmale	des	Vorhabens	
oder	des	Standorts	oder	durch	Vorkehrungen	des	Vorhabenträgers	
offensichtlich	ausgeschlossen	werden.	Liegen	der	Behörde	Ergeb-
nisse	vorgelagerter	Umweltprüfungen	oder	anderer	rechtlich	vor-
geschriebener	Untersuchungen	zu	den	Umweltauswirkungen	des	
Vorhabens	vor,	so	bezieht	sie	diese	Ergebnisse	in	die	Vorprüfung	
ein.	Bei	der	allgemeinen	Vorprüfung	kann	sie	ergänzend	berück-
sichtigen,	inwieweit	Schwellenwerte,	die	die	allgemeine	Vorprü-
fung	eröffnen,	überschritten	werden.

(6)	Die	zuständige	Behörde	trifft	die	Feststellung	zügig	und	spä-
testens	sechs	Wochen	nach	Erhalt	der	nach	Absatz	4	erforderli-
chen	Angaben.	In	Ausnahmefällen	kann	sie	die	Frist	für	die	Fest-
stellung	um	bis	zu	drei	Wochen	oder,	wenn	dies	wegen	der	beson-
deren	Schwierigkeit	der	Prüfung	erforderlich	ist,	um	bis	zu	sechs	
Wochen	verlängern.

(7)	Die	zuständige	Behörde	dokumentiert	die	Durchführung	und	das	
Ergebnis	der	allgemeinen	und	der	standortbezogenen	Vorprüfung.

§ 8 
UVP-Pflicht bei Änderungsvorhaben

(1)	Wird	ein	Vorhaben	geändert,	für	das	eine	Umweltverträglich-
keitsprüfung	durchgeführt	worden	 ist,	 so	besteht	 für	 das	Ände-
rungsvorhaben	die	UVP-Pflicht,	wenn

1.	 allein	die	Änderung	die	Schwellenwerte	für	eine	unbedingte	
UVP-Pflicht	gemäß	§	6	erreicht	oder	überschreitet	oder

2.	 die	allgemeine	Vorprüfung	ergibt,	dass	die	Änderung	zusätzli-
che	erhebliche	nachteilige	oder	andere	erhebliche	nachteilige	
Umweltauswirkungen	hervorrufen	kann.

Wird	ein	Vorhaben	geändert,	für	das	keine	Schwellenwerte	vorge-
schrieben	 sind,	 so	wird	 die	 allgemeine	Vorprüfung	nach	Satz	 1	
Nummer	2	durchgeführt.	Wird	ein	Vorhaben	der	Anlage	1	Num-
mer	30	geändert,	so	wird	die	allgemeine	Vorprüfung	nach	Satz	1	
Nummer	2	nur	durchgeführt,	wenn	allein	durch	die	Änderung	der	
jeweils	für	den	Bau	des	entsprechenden	Vorhabens	in	den	Num-
mern	18.1,	18.2,	18.3,	18.4	oder	18.6	der	Anlage	1	zum	Gesetz	
über	 die	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 genannte	 Prüfwert	 er-
reicht	oder	überschritten	wird.

(2)	Wird	ein	Vorhaben	geändert,	für	das	keine	Umweltverträglich-
keitsprüfung	durchgeführt	worden	 ist,	 so	besteht	 für	 das	Ände-
rungsvorhaben	die	UVP-Pflicht,	wenn	das	geänderte	Vorhaben

1.	 den	Schwellenwert	für	die	unbedingte	UVP-Pflicht	gemäß	§	6	
erstmals	erreicht	oder	überschreitet	oder

2.	 einen	in	Anlage	1	angegebenen	Prüfwert	für	die	Vorprüfung	
erstmals	oder	erneut	erreicht	oder	überschreitet	und	eine	Vor-
prüfung	ergibt,	dass	die	Änderung	erhebliche	nachteilige	Um-
weltauswirkungen	hervorrufen	kann.

Wird	ein	Vorhaben	nach	Anlage	1	Nummer	30	geändert,	gilt	Satz	1	
mit	der	Maßgabe,	dass	allein	durch	die	Änderung	der	Prüfwert	nach	
Satz	1	Nummer	2	erreicht	oder	überschritten	wird.

(3)	Wird	ein	Vorhaben	geändert,	für	das	keine	Umweltverträglich-
keitsprüfung	durchgeführt	worden	ist,	so	wird	für	das	Änderungs-
vorhaben	eine	Vorprüfung	durchgeführt,	wenn	für	das	Vorhaben	
nach	Anlage	1

1.	 eine	 UVP-Pflicht	 besteht	 und	 dafür	 keine	 Schwellenwerte	
vorgeschrieben	sind	oder

2.	 eine	Vorprüfung,	aber	keine	Prüfwerte	vorgeschrieben	sind.

Die	 UVP-Pflicht	 besteht,	 wenn	 die	Vorprüfung	 ergibt,	 dass	 die	
Änderung	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkungen	hervorru-
fen	kann.

(4)	Für	die	Vorprüfung	bei	Änderungsvorhaben	gilt	§	7	entspre-
chend.

(5)	 Der	 in	 den	 jeweiligen	 Anwendungsbereich	 der	 Richtlinien	
85/337/EWG2	und	97/11/EG3	fallende,	aber	vor	Ablauf	der	jewei-
ligen	Umsetzungsfristen	erreichte	Bestand	bleibt	hinsichtlich	des	
Erreichens	oder	Überschreitens	der	Schwellenwerte	und	der	Prüf-
werte	unberücksichtigt.

§ 9 
UVP-Pflicht bei kumulierenden Vorhaben

(1)	Für	kumulierende	Vorhaben	besteht	die	UVP-Pflicht,	wenn	die	
kumulierenden	Vorhaben	 zusammen	 die	 maßgeblichen	 Schwel-
lenwerte	nach	§	6	erreichen	oder	überschreiten.

(2)	Bei	kumulierenden	Vorhaben,	die	zusammen	die	Prüfwerte	für	
eine	allgemeine	Vorprüfung	erstmals	oder	erneut	erreichen	oder	
überschreiten,	ist	die	allgemeine	Vorprüfung	durchzuführen.	Für	
die	allgemeine	Vorprüfung	gilt	§	7	Absatz	1	und	3	bis	7	entspre-
chend.

(3)	Bei	kumulierenden	Vorhaben,	die	zusammen	die	Prüfwerte	für	
eine	standortbezogene	Vorprüfung	erstmals	oder	erneut	erreichen	
oder	 überschreiten,	 ist	 die	 standortbezogene	Vorprüfung	 durch-
zuführen.	Für	die	standortbezogene	Vorprüfung	gilt	§	7	Absatz	2	
bis	7	entsprechend.

(4)	Kumulierende	Vorhaben	liegen	vor,	wenn	mehrere	Vorhaben	
derselben	Art	von	einem	oder	mehreren	Vorhabenträgern	durch-
geführt	werden	und	in	einem	engen	Zusammenhang	stehen.	Ein	
enger	Zusammenhang	liegt	vor,	wenn

_____
2			Richtlinie	85/337/EWG	des	Rates	vom	27.	 Juni	 1985	über	 die	Umweltverträglichkeitsprüfung	bei	 bestimmten	öffentlichen	und	privaten	Projekten	 (ABl.	L	175	vom	

5.7.1985,	S.	40)
3			Richtlinie	97/11/EG	des	Rates	vom	3.	März	1997	zur	Änderung	der	Richtlinie	85/337/EWG	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	bei	bestimmten	öffentlichen	und	pri-

vaten	Projekten	(ABl.	L	73	vom	14.3.1997,	S.	5)

Anl. 2
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1.	 sich	der	Einwirkungsbereich	der	Vorhaben	überschneidet	und

2.	 die	Vorhaben	funktional	und	wirtschaftlich	aufeinander	bezo-
gen	sind.

Technische	und	sonstige	Anlagen	müssen	zusätzlich	mit	gemeinsa-
men	betrieblichen	oder	baulichen	Einrichtungen	verbunden	sein.

(5)	 Der	 in	 den	 jeweiligen	 Anwendungsbereich	 der	 Richtlinien	
85/337/EWG	und	97/11/EG	fallende,	aber	vor	Ablauf	der	jeweili-
gen	Umsetzungsfristen	erreichte	Bestand	bleibt	hinsichtlich	des	
Erreichens	oder	Überschreitens	der	Schwellenwerte	und	der	Prüf-
werte	unberücksichtigt.

§ 10 
UVP-Pflicht bei hinzutretenden kumulierenden Vorhaben, 

bei denen das Zulassungsverfahren für das 
frühere Vorhaben abgeschlossen ist

(1)	Hinzutretende	kumulierende	Vorhaben	liegen	vor,	wenn	zu	ei-
nem	beantragten	oder	bestehenden	Vorhaben	(früheres	Vorhaben)	
nachträglich	ein	kumulierendes	Vorhaben	hinzutritt.

(2)	Wenn	für	das	frühere	Vorhaben	eine	Zulassungsentscheidung	
getroffen	worden	ist,	so	besteht	für	den	Fall,	dass	für	das	frühere	
Vorhaben	 bereits	 eine	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 durchge-
führt	worden	ist,	für	das	hinzutretende	kumulierende	Vorhaben	die	
UVP-Pflicht,	wenn

1.	 das	hinzutretende	Vorhaben	allein	die	Schwellenwerte	für	ei-
ne	UVP-Pflicht	gemäß	§	6	erreicht	oder	überschreitet	oder

2.	 eine	allgemeine	Vorprüfung	ergibt,	dass	durch	sein	Hinzutre-
ten	zusätzliche	erhebliche	nachteilige	oder	andere	erhebliche	
nachteilige	Umweltauswirkungen	hervorgerufen	werden	kön-
nen.

Für	die	allgemeine	Vorprüfung	gilt	§	7	Absatz	1	und	Absatz	3	bis	7	
entsprechend.

(3)	Wenn	für	das	frühere	Vorhaben	eine	Zulassungsentscheidung	
getroffen	worden	ist,	so	ist	für	den	Fall,	dass	für	das	frühere	Vor-
haben	keine	Umweltverträglichkeitsprüfung	durchgeführt	worden	
ist,	für	das	hinzutretende	kumulierende	Vorhaben

1.	 die	Umweltverträglichkeitsprüfung	durchzuführen,	wenn	die	ku-
mulierenden	Vorhaben	zusammen	die	maßgeblichen	Schwellen-
werte	nach	§	6	erreichen	oder	überschreiten,	oder

2.	 die	allgemeine	Vorprüfung	durchzuführen,	wenn	die	kumulie-
renden	Vorhaben	zusammen	die	Prüfwerte	für	die	allgemeine	
Vorprüfung	erstmals	oder	erneut	erreichen	oder	überschreiten,	
oder

3.	 die	standortbezogene	Vorprüfung	durchzuführen,	wenn	die	ku-
mulierenden	Vorhaben	zusammen	die	Prüfwerte	für	die	stand-
ortbezogene	Vorprüfung	 erstmals	 oder	 erneut	 erreichen	 oder	
überschreiten.

Für	die	Vorprüfung	gilt	§	7	entsprechend.

(4)	Erreichen	oder	überschreiten	in	den	Fällen	des	Absatzes	3	die	
kumulierenden	 Vorhaben	 zwar	 zusammen	 die	 maßgeblichen	
Schwellenwerte	nach	§	6,	werden	jedoch	für	das	hinzutretende	ku-
mulierende	Vorhaben	weder	der	Prüfwert	für	die	standortbezoge-
ne	Vorprüfung	noch	der	Prüfwert	für	die	allgemeine	Vorprüfung	
erreicht	oder	überschritten,	so	besteht	für	das	hinzutretende	kumu-
lierende	Vorhaben	die	UVP-Pflicht	nur,	wenn	die	allgemeine	Vor-
prüfung	ergibt,	dass	durch	sein	Hinzutreten	zusätzliche	erhebliche	
nachteilige	oder	andere	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkun-
gen	eintreten	können.	Für	die	allgemeine	Vorprüfung	gilt	§	7	Ab-
satz	1	und	Absatz	3	bis	7	entsprechend.

(5)	In	der	Vorprüfung	für	das	hinzutretende	kumulierende	Vorha-
ben	ist	das	frühere	Vorhaben	als	Vorbelastung	zu	berücksichtigen.

(6)	 Der	 in	 den	 jeweiligen	 Anwendungsbereich	 der	 Richtlinien	
85/337/EWG	und	97/11/EG	fallende,	aber	vor	Ablauf	der	jeweili-
gen	Umsetzungsfristen	erreichte	Bestand	bleibt	hinsichtlich	des	
Erreichens	oder	Überschreitens	der	Schwellenwerte	und	der	Prüf-
werte	unberücksichtigt.

§ 11 
UVP-Pflicht bei hinzutretenden kumulierenden Vorhaben, 

bei denen das frühere Vorhaben noch 
im Zulassungsverfahren ist

(1)	Wenn	für	das	frühere	Vorhaben	zum	Zeitpunkt	der	Antragstel-
lung	für	das	hinzutretende	kumulierende	Vorhaben	noch	keine	Zu-
lassungsentscheidung	getroffen	worden	ist,	so	besteht	für	den	Fall,	
dass	für	das	frühere	Vorhaben	allein	die	UVP-Pflicht	besteht,	für	das	
hinzutretende	kumulierende	Vorhaben	die	UVP-Pflicht,	wenn

1.	 das	hinzutretende	Vorhaben	allein	die	Schwellenwerte	für	die	
UVP-Pflicht	gemäß	§	6	erreicht	oder	überschreitet	oder

2.	 die	allgemeine	Vorprüfung	ergibt,	dass	durch	das	hinzutreten-
de	Vorhaben	 zusätzliche	 erhebliche	 nachteilige	 oder	 andere	
erhebliche	Umweltauswirkungen	hervorgerufen	werden	kön-
nen.

Für	die	allgemeine	Vorprüfung	gilt	§	7	Absatz	1	und	Absatz	3	bis	7	
entsprechend.

(2)	Wenn	für	das	frühere	Vorhaben	zum	Zeitpunkt	der	Antragstel-
lung	für	das	hinzutretende	kumulierende	Vorhaben	noch	keine	Zu-
lassungsentscheidung	getroffen	worden	ist,	so	ist	für	den	Fall,	dass	
für	das	frühere	Vorhaben	allein	keine	UVP-Pflicht	besteht	und	die	
Antragsunterlagen	für	dieses	Zulassungsverfahren	bereits	vollstän-
dig	eingereicht	sind,	für	das	hinzutretende	kumulierende	Vorhaben

1.	 die	Umweltverträglichkeitsprüfung	durchzuführen,	wenn	die	ku-
mulierenden	Vorhaben	zusammen	die	maßgeblichen	Schwellen-
werte	nach	§	6	erreichen	oder	überschreiten,

2.	 die	allgemeine	Vorprüfung	durchzuführen,	wenn	die	kumulie-
renden	Vorhaben	zusammen	die	Prüfwerte	für	die	allgemeine	
Vorprüfung	erstmals	oder	erneut	erreichen	oder	überschreiten,	
oder

3.	 die	standortbezogene	Vorprüfung	durchzuführen,	wenn	die	ku-
mulierenden	Vorhaben	zusammen	die	Prüfwerte	für	die	stand-
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ortbezogene	Vorprüfung	 erstmals	 oder	 erneut	 erreichen	 oder	
überschreiten.

Für	die	Vorprüfung	gilt	§	7	entsprechend.	Für	das	frühere	Vorha-
ben	besteht	keine	UVP-Pflicht	und	keine	Pflicht	 zur	Durchfüh-
rung	einer	Vorprüfung.

(3)	Wenn	für	das	frühere	Vorhaben	zum	Zeitpunkt	der	Antragstel-
lung	für	das	hinzutretende	kumulierende	Vorhaben	noch	keine	Zu-
lassungsentscheidung	 getroffen	 worden	 ist,	 so	 ist	 für	 den	 Fall,	
dass	 für	 das	 frühere	Vorhaben	 allein	 keine	 UVP-Pflicht	 besteht	
und	die	Antragsunterlagen	 für	dieses	Zulassungsverfahren	noch	
nicht	vollständig	eingereicht	sind,	für	die	kumulierenden	Vorha-
ben	jeweils

1.	 eine	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 durchzuführen,	 wenn	 die	
kumulierenden	Vorhaben	zusammen	die	maßgeblichen	Schwel-
lenwerte	nach	§	6	erreichen	oder	überschreiten,

2.	 eine	allgemeine	Vorprüfung	durchzuführen,	wenn	die	kumu-
lierenden	Vorhaben	zusammen	die	Prüfwerte	 für	eine	allge-
meine	Vorprüfung	erstmals	oder	erneut	erreichen	oder	über-
schreiten,	oder

3.	 eine	standortbezogene	Vorprüfung	durchzuführen,	wenn	die	ku-
mulierenden	Vorhaben	zusammen	die	Prüfwerte	für	eine	stand-
ortbezogene	 Vorprüfung	 erstmals	 oder	 erneut	 erreichen	 oder	
überschreiten.

Für	die	Vorprüfung	gilt	§	7	entsprechend.

(4)	Erreichen	oder	überschreiten	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	oder	
Absatzes	3	die	kumulierenden	Vorhaben	zwar	zusammen	die	maß-
geblichen	Schwellenwerte	nach	§	6,	werden	jedoch	für	das	hinzu-
tretende	kumulierende	Vorhaben	weder	der	Prüfwert	für	die	stand-
ortbezogene	 Vorprüfung	 noch	 der	 Prüfwert	 für	 die	 allgemeine	
Vorprüfung	erreicht	oder	überschritten,	so	besteht	für	das	hinzu-
tretende	kumulierende	Vorhaben	die	UVP-Pflicht	nur,	wenn	die	
allgemeine	Vorprüfung	ergibt,	dass	durch	sein	Hinzutreten	zusätz-
liche	 erhebliche	 nachteilige	 oder	 andere	 erhebliche	 nachteilige	
Umweltauswirkungen	hervorgerufen	werden	können.	Für	die	all-
gemeine	Vorprüfung	gilt	§	7	Absatz	1	und	Absatz	3	bis	7	entspre-
chend.	Im	Fall	des	Absatzes	3	sind	Satz	1	und	2	für	das	frühere	
Vorhaben	entsprechend	anzuwenden.

(5)	 Das	 frühere	Vorhaben	 und	 das	 hinzutretende	 kumulierende	
Vorhaben	sind	in	der	Vorprüfung	für	das	jeweils	andere	Vorhaben	
als	Vorbelastung	zu	berücksichtigen.

(6)	 Der	 in	 den	 jeweiligen	 Anwendungsbereich	 der	 Richtlinien	
85/337/EWG	und	97/11/EG	fallende,	aber	vor	Ablauf	der	jeweili-
gen	Umsetzungsfristen	erreichte	Bestand	bleibt	hinsichtlich	des	
Erreichens	oder	Überschreitens	der	Schwellenwerte	und	der	Prüf-
werte	unberücksichtigt.

§ 12 
Strategische Umweltprüfung, Feststellung der SUP-Pflicht

(1)	Die	Strategische	Umweltprüfung	(SUP)	ist	unselbstständiger	
Teil	behördlicher	Verfahren	zur	Aufstellung	oder	Änderung	von	
Plänen	und	Programmen.

(2)	Die	zuständige	Behörde	stellt	frühzeitig	fest,	ob	nach	den	Ab-
sätzen	3	bis	5	eine	Verpflichtung	zur	Durchführung	einer	Strategi-
schen	Umweltprüfung	(SUP-Pflicht)	besteht.	Die	Feststellung	der	
SUP-Pflicht	ist,	sofern	eine	Vorprüfung	des	Einzelfalls	nach	Ab-
satz	3	Satz	2	oder	Absatz	5	vorgenommen	worden	ist,	der	Öffent-
lichkeit	nach	den	Bestimmungen	des	Landes	über	den	Zugang	zu	
Umweltinformationen	zugänglich	zu	machen;	soll	eine	Strategi-
sche	Umweltprüfung	unterbleiben,	ist	dies	einschließlich	der	da-
für	wesentlichen	Gründe	bekannt	zu	geben.	Die	Feststellung	ist	
nicht	selbstständig	anfechtbar.

(3)	Eine	Strategische	Umweltprüfung	ist	durchzuführen	bei	Plä-
nen	und	Programmen,	die

1.	 in	der	Anlage	4	Nummer	1	aufgeführt	sind	oder

2.	 in	der	Anlage	4	Nummer	2	aufgeführt	sind	und	für	Entschei-
dungen	über	die	Zulässigkeit	von	in	der	Anlage	1	oder	der	An-
lage	1	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	
aufgeführten	Vorhaben	einen	Rahmen	setzen.

Bei	nicht	unter	Satz	1	fallenden	Plänen	und	Programmen	ist	eine	
Strategische	Umweltprüfung	nur	dann	durchzuführen,	wenn	sie	für	
die	Entscheidung	über	die	Zulässigkeit	von	in	der	Anlage	1	aufge-
führten	oder	anderen	Vorhaben	einen	Rahmen	setzen	und	nach	ei-
ner	Vorprüfung	im	Einzelfall	 im	Sinne	der	Sätze	4	bis	7	voraus-
sichtlich	erhebliche	Umweltauswirkungen	haben.	Pläne	und	Pro-
gramme	setzen	einen	Rahmen	für	die	Entscheidung	über	die	Zuläs-
sigkeit	von	Vorhaben,	wenn	sie	Festlegungen	mit	Bedeutung	für	
spätere	Zulassungsentscheidungen,	insbesondere	zum	Bedarf,	zur	
Größe,	zum	Standort,	zur	Beschaffenheit,	zu	Betriebsbedingungen	
von	Vorhaben	oder	zur	Inanspruchnahme	von	Ressourcen,	enthal-
ten.	Hängt	die	Durchführung	einer	Strategischen	Umweltprüfung	
von	einer	Vorprüfung	des	Einzelfalls	ab,	hat	die	zuständige	Behör-
de	aufgrund	einer	überschlägigen	Prüfung	unter	Berücksichtigung	
der	in	Anlage	5	aufgeführten	Kriterien	einzuschätzen,	ob	der	Plan	
oder	das	Programm	voraussichtlich	erhebliche	Umweltauswirkun-
gen	hat,	die	im	weiteren	Aufstellungsverfahren	zu	berücksichtigen	
wären.	Bei	der	Vorprüfung	nach	Satz	4	ist	zu	berücksichtigen,	in-
wieweit	Umweltauswirkungen	durch	Vermeidungs-	und	Vermin-
derungsmaßnahmen	 offensichtlich	 ausgeschlossen	 werden.	 Die	
Behörden,	deren	umwelt-	und	gesundheitsbezogener	Aufgabenbe-
reich	durch	den	Plan	oder	das	Programm	berührt	wird,	sind	bei	der	
Vorprüfung	zu	beteiligen.	Die	Durchführung	und	das	Ergebnis	der	
Vorprüfung	sind	zu	dokumentieren.

(4)	Eine	Strategische	Umweltprüfung	ist	durchzuführen	bei	Plänen	
und	Programmen	im	Sinne	des	§	36	Satz	1	Nummer	2	des	Bundes-
naturschutzgesetzes,	wenn	sie	die	Voraussetzungen	des	§	34	Ab-
satz	1	Satz	1	des	Bundesnaturschutzgesetzes	erfüllen.

(5)	Werden	Pläne	und	Programme	nach	Absatz	3	Satz	1	und	Ab-
satz	4	nur	geringfügig	geändert	oder	legen	sie	die	Nutzung	kleiner	
Gebiete	auf	lokaler	Ebene	fest,	so	ist	eine	Strategische	Umwelt-
prüfung	nur	dann	durchzuführen,	wenn	eine	Vorprüfung	des	Ein-
zelfalls	im	Sinne	von	Absatz	3	Satz	4	bis	7	ergibt,	dass	der	Plan	
oder	 das	 Programm	 voraussichtlich	 erhebliche	 Umweltauswir-
kungen	hat.

Anl. 5
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§ 13 
Anforderungen und Verfahren der Umweltprüfung, 

zentrales Internetportal des Landes, 
Verordnungsermächtigung

(1)	Für	die	Durchführung	der	Umweltprüfung	gelten	das	Gesetz	
über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	sowie	die	zu	diesem	Ge-
setz	 ergangenen	 Rechtsverordnungen	 und	 allgemeinen	 Verwal-
tungsvorschriften	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	entsprechend.	
Dies	betrifft	insbesondere

-	 die	Anforderungen	an	die	Umweltprüfung,

-	 das	 anzuwendende	Verfahren	 einschließlich	der	Beteiligung	
der	in-	und	ausländischen	Behörden	und	Öffentlichkeit,

-	 die	Berücksichtigung	der	Ergebnisse	der	Umweltprüfung	bei	
der	 Entscheidung	 über	 die	 Zulässigkeit	 des	Vorhabens	 oder	
die	Annahme	des	Plans	oder	Programms,

-	 die	 Überwachung	 der	 erheblichen	 nachteiligen	 Umweltaus-
wirkungen,	die	sich	aus	der	Zulassung	des	Vorhabens	ergeben,

-	 die	Überwachung	der	erheblichen	Umweltauswirkungen,	die	
sich	aus	der	Durchführung	des	Plans	oder	Programms	erge-
ben,

-	 die	Vermeidung	von	Interessenkonflikten	und

-	 die	Berichterstattung	an	die	Europäische	Kommission.

§	4	Absatz	5	bis	7,	§	7	Absatz	2	bis	4,	§	9	Absatz	3	und	5	Satz	2	
und	 §	 20a	Absatz	 3	 des	 Landesplanungsgesetzes	 bleiben	 unbe-
rührt.

(2)	Die	Zugänglichmachung	des	Inhalts	von	Bekanntmachungen	
sowie	auszulegenden	Unterlagen	und	Bescheiden	erfolgt	im	zen-
tralen	 Internetportal	 des	 Landes,	 wenn	 die	 Zulassungsbehörde		
eine	Landes-	oder	kommunale	Behörde	ist.	Maßgeblich	ist	der	In-
halt	der	ausgelegten	Unterlagen	und	Bescheide.	Für	den	Aufbau	
und	Betrieb	des	zentralen	Internetportals	des	Landes	ist	das	Lan-
desamt	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Geologie	zuständig.	Die	Zu-
lassungsbehörden	erhalten	Lese-	und	Schreibrechte	und	sind	für	
die	jeweiligen	Veröffentlichungen	und	Löschungen	sowie	die	Vor-
bereitung	der	Berichterstattung	nach	§	73	des	Gesetzes	über	die	
Umweltverträglichkeitsprüfung	verantwortlich.

(3)	Der	Inhalt	des	zentralen	Internetportals	soll	auch	für	die	Zwe-
cke	der	Berichterstattung	nach	§	73	des	Gesetzes	über	die	Um-
weltverträglichkeitsprüfung	verwendet	werden.

(4)	Bei	der	Aufstellung	und	Änderung	von	Landschaftsplanungen	
nach	den	§§	10	und	11	des	Bundesnaturschutzgesetzes	sind	in	die	
Darstellungen	nach	§	9	Absatz	3	des	Bundesnaturschutzgesetzes	
die	 Umweltauswirkungen	 auf	 die	 in	 §	 2	 Absatz	 1	 genannten	
Schutzgüter	 aufzunehmen.	 Sofern	 Landschaftspläne	 parallel	 zu	
Bauleitplänen	 aufgestellt	 werden,	 erfolgt	 die	 Durchführung	 der	
Verfahrensschritte	der	Strategischen	Umweltprüfung	im	Rahmen	
dieser	Verfahren.

(5)	Bedarf	ein	Vorhaben	der	Zulassung	durch	mehrere	Behörden,	
so	 bestimmt	 die	 Landesregierung	 durch	 Rechtsverordnung	 eine	
federführende	Behörde,	die	zumindest	für	die	Aufgaben	nach	den	
§§	5,	15,	24,	54,	55	Absatz	1	bis	4	und	6	und	§	56	des	Gesetzes	
über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	sowie	nach	den	§§	5	bis	11	
zuständig	ist.	Mit	der	Rechtsverordnung	können	der	federführen-
den	Behörde	weitere	 verfahrensrechtliche	Zuständigkeiten	nach	
dem	Gesetz	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	übertragen	
werden.

§ 14 
Übergangsvorschrift

(1)	Für	Vorhaben,	für	die	das	Verfahren	zur	Feststellung	der	UVP-
Pflicht	im	Einzelfall	nach	§	3	Absatz	6	und	7	in	der	Fassung	die-
ses	Gesetzes,	die	vor	dem	16.	Mai	2017	galt,	vor	dem	16.	Mai	
2017	eingeleitet	wurde,	sind	die	Vorschriften	über	die	Vorprüfung	
des	Einzelfalls	 in	der	bis	dahin	geltenden	Fassung	weiter	anzu-
wenden.

(2)	Verfahren	nach	§	4	sind	nach	der	Fassung	dieses	Gesetzes,	die	
vor	dem	16.	Mai	2017	galt,	zu	Ende	zu	führen,	wenn	vor	diesem	
Zeitpunkt

1.	 das	Verfahren	zur	Unterrichtung	über	voraussichtlich	beizu-
bringende	 Unterlagen	 entsprechend	 der	 bis	 dahin	 geltenden	
Fassung	des	§	5	Absatz	1	des	Gesetzes	über	die	Umweltver-
träglichkeitsprüfung	eingeleitet	wurde	oder

2.	 die	Unterlagen	entsprechend	§	6	der	bis	dahin	geltenden	Fas-
sung	 des	 Gesetzes	 über	 die	 Umweltverträglichkeitsprüfung	
vorgelegt	wurden.

(3)	Verfahren	nach	§	12	Absatz	1	sind	nach	der	Fassung	dieses		
Gesetzes,	die	vor	dem	16.	Mai	2017	galt,	zu	Ende	zu	führen,	wenn	
vor	diesem	Zeitpunkt	der	Untersuchungsrahmen	entsprechend	§	14f	
Absatz	1	in	der	bis	dahin	geltenden	Fassung	des	Gesetzes	über	die	
Umweltverträglichkeitsprüfung	festgelegt	wurde.
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Anlage 1 
(zu	§	1	Absatz	1	Nummer	1,	§	2	Absatz	4,	§	6	Satz	1	und	§	7	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	Satz	1)	

Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“

Nachstehende	Vorhaben	fallen	nach	§	1	Absatz	1	Nummer	1	in	den	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes.	Soweit	nachstehend	eine	allge-
meine	Vorprüfung	oder	eine	standortbezogene	Vorprüfung	des	Einzelfalls	vorgesehen	ist,	nimmt	dies	Bezug	auf	die	Regelungen	des	§	7	
Absatz	1	und	2.

Legende:

Nr. = Nummer	des	Vorhabens

Vorhaben = Art	des	Vorhabens	mit	ggf.	Schwellenwerten	nach	§	6	Satz	2	und	§	7	Absatz	5	Satz	3

X = Vorhaben	ist	UVP-pflichtig

A = allgemeine	Vorprüfung	des	Einzelfalls	(§	7	Absatz	1	Satz	1)

S = standortbezogene	Vorprüfung	des	Einzelfalls	(§	7	Absatz	2	Satz	1)

Nr. Vorhaben Festlegung zur UVP

1 bis 17 (weggefallen)

18 Bauten des Küstenschutzes zur Bekämpfung der Erosion und meerestechnische Arbeiten, 
die geeignet sind, Veränderungen der Küste mit sich zu bringen (zum Beispiel Bau von 
Deichen, Molen, Hafendämmen und sonstigen Küstenschutzbauten), mit Ausnahme der 
Unterhaltung und Wiederherstellung solcher Bauten

a) Deichbauten,	wenn	durch	aperiodische	Salzwasserüberflutungen	ökologisch	geprägte	Flächen	ein-
gedeicht	werden	(Höhenlagen	bis	0,8	m	HN)

X

b) Beseitigung	von	Deichen S

c) ufernormale	Bauwerke	ab	100	m	in	See A

d) uferparallele	Bauwerke	ab	500	m A

e) Dünenneubauten	auf	bisher	dünenlosen	Grundflächen A

f) Sandvorspülungen	
vor	Fels-	und	Steilküsten,	
auf	Block-	und	Geröllgründen,	
an	Boddengewässern	mit	Verlandungsbereichen

A

19 (weggefallen)

20 Bau einer Landesschnellstraße*	 X

21 Bau einer neuen vier- oder mehrspurigen Straße, wenn diese neue Straße eine durchge-
hende Länge von 5 km oder mehr aufweist 

X

22 Bau einer vier- oder mehrspurigen Straße durch Verlegung und/oder Ausbau einer beste-
henden Straße, wenn dieser verlegte und/oder ausgebaute Straßenabschnitt eine durchge-
hende Länge von 10 km oder mehr aufweist

X

23 Bau einer sonstigen Straße, ausgenommen Ortsstraßen im Sinne des § 3 StrWG - MV A

23a Bau einer Privatstraße, ausgenommen innerhalb der geschlossenen Ortslage oder inner-
halb ausgewiesener Baugebiete

A

24 Errichtung und Betrieb von Torfgewinnungsvorhaben, sofern sie nicht dem Bergrecht 
unterliegen, die einschließlich Betriebsanlagen und -einrichtungen 

a) mehr	als	5	ha	Gesamtfläche	beanspruchen X

b) bis	zu	5	ha	Gesamtfläche	beanspruchen A
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25 Errichtung und Betrieb von Steinbrüchen, Tagebauen, Abgrabungen zur Gewinnung von 
nicht dem Bergrecht unterliegenden Bodenschätzen, die einschließlich Betriebsanlagen und 
-einrichtungen sowie der Aufschüttungen, die unmittelbare Folge von Abgrabungen sind, 

a) mehr	als	10	ha	Gesamtfläche	beanspruchen X

b) 1	bis	10	ha	Gesamtfläche	beanspruchen S

26 (weggefallen)

27 Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes A

28 (weggefallen)

29 Errichtung und Betrieb von Skipisten, Skiliften und Seilbahnen einschließlich der zugehö-
rigen Betriebsanlagen und -einrichtungen

A

30 Bau eines Feriendorfes, eines Hotelkomplexes oder einer sonstigen großen Einrichtung für 
die Ferien- und Fremdenbeherbergung, 
eines ganzjährig betriebenen Campingplatzes, 
eines Freizeitparks, 
eines Parkplatzes oder 
eines Einkaufszentrums, eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes oder eines sonstigen 
großflächigen Handelsbetriebes im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 1 der Baunutzungsverord-
nung, 
soweit der in den Nummern 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 oder 18.6 der Anlage 1 zum UVPG 
genannte jeweilige Prüfwert für die Vorprüfung erreicht oder überschritten wird

A

*			„Schnellstraßen“	sind	Schnellstraßen	gemäß	den	Begriffsbestimmungen	des	Europäischen	Übereinkommens	über	die	Hauptstraßen	des	internationalen	Verkehrs	vom	15.	Novem-

ber	1975.
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Anlage 2 
(zu	§	7	Absatz	4)	

Angaben des Vorhabenträgers zur Vorbereitung der Vorprüfung

1.	 	Nachstehende	Angaben	sind	nach	§	7	Absatz	4	vom	Vorhaben-
träger	zu	übermitteln,	wenn	nach	§	7	Absatz	1	und	2,	auch	in	
Verbindung	mit	den	§§	8	bis	11,	eine	Vorprüfung	durchzufüh-
ren	ist.

	 a)	 Eine	Beschreibung	des	Vorhabens,	insbesondere

	 	 aa)	 	der	physischen	Merkmale	des	gesamten	Vorhabens	und,	
soweit	relevant,	der	Abrissarbeiten,

	 	 bb)		des	Standorts	des	Vorhabens	und	der	ökologischen	Emp-
findlichkeit	der	Gebiete,	die	durch	das	Vorhaben	beein-
trächtigt	werden	können.

	 b)	 	Eine	Beschreibung	der	Schutzgüter,	die	von	dem	Vorha-
ben	erheblich	beeinträchtigt	werden	können.

	 c)	 	Eine	Beschreibung	der	möglichen	erheblichen	Auswirkun-
gen	des	Vorhabens	auf	die	betroffenen	Schutzgüter	infolge

	 	 aa)	 	der	erwarteten	Rückstände	und	Emissionen	sowie	gege-
benenfalls	der	Abfallerzeugung,

	 	 bb)		der	Nutzung	der	natürlichen	Ressourcen,	insbesonde-
re	Fläche,	Boden,	Wasser,	Tiere,	Pflanzen	und	biolo-
gische	Vielfalt.

2.  Bei	der	Zusammenstellung	der	Angaben	für	die	Vorprüfung	ist	
den	Kriterien	nach	Anlage	3,	die	für	das	Vorhaben	von	Bedeu-
tung	 sind,	 Rechnung	 zu	 tragen.	 Soweit	 der	 Vorhabenträger	
über	Ergebnisse	vorgelagerter	Umweltprüfungen	oder	anderer	
rechtlich	vorgeschriebener	Untersuchungen	zu	den	Umwelt-
auswirkungen	des	Vorhabens	verfügt,	sind	diese	ebenfalls	ein-
zubeziehen.

3.  Zusätzlich	zu	den	Angaben	nach	Nummer	1	Buchstabe	a	kann	
der	Vorhabenträger	 auch	 eine	 Beschreibung	 aller	 Merkmale	
des	Vorhabens	und	des	Standorts	und	aller	Vorkehrungen	vor-
legen,	mit	denen	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkungen	
ausgeschlossen	werden	sollen.

4.	 	Wird	eine	standortbezogene	Vorprüfung	durchgeführt,	können	
sich	die	Angaben	des	Vorhabenträgers	in	der	ersten	Stufe	auf	
solche	Angaben	beschränken,	die	sich	auf	das	Vorliegen	beson-
derer	örtlicher	Gegebenheiten	gemäß	den	 in	Anlage	3	Num-
mer	2	Buchstabe	c	aufgeführten	Schutzkriterien	beziehen.
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Anlage 3 
(zu	§	5	Absatz	2	Satz	2	und	§	7	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2	Satz	3	und	5)	

Kriterien für die Vorprüfung

Nachstehende	Kriterien	sind	anzuwenden,	soweit	in	§	7	Absatz	1	und	2,	auch	in	Verbindung	mit	den	§§	8	bis	11,	auf	Anlage	3	Bezug	
genommen	wird.

1. Merkmale der Vorhaben

	 	Die	Merkmale	eines	Vorhabens	sind	insbesondere	hinsichtlich	
folgender	Kriterien	zu	beurteilen:

	 a)	 	Größe	 und	Ausgestaltung	 des	 gesamten	Vorhabens	 und,	
soweit	relevant,	der	Abrissarbeiten,

	 b)	 	Zusammenwirken	mit	anderen	bestehenden	oder	zugelas-
senen	Vorhaben	und	Tätigkeiten,

	 c)	 	Nutzung	 natürlicher	 Ressourcen,	 insbesondere	 Fläche,	
Boden,	Wasser,	Tiere,	Pflanzen	und	biologische	Vielfalt,

	 d)	 	Erzeugung	von	Abfällen	im	Sinne	von	§	3	Absatz	1	und	8	
des	Kreislaufwirtschaftsgesetzes,

	 e)	 Umweltverschmutzung	und	Belästigungen,

	 f)	 	Risiken	von	Störfällen,	Unfällen	und	Katastrophen,	die	für	
das	Vorhaben	von	Bedeutung	sind,	einschließlich	der	Stör-
fälle,	 Unfälle	 und	 Katastrophen,	 die	 wissenschaftlichen	
Erkenntnissen	 zufolge	 durch	 den	 Klimawandel	 bedingt	
sind,	insbesondere	mit	Blick	auf:

	 	 aa)	verwendete	Stoffe	und	Technologien,

	 	 bb)		die	Anfälligkeit	des	Vorhabens	für	Störfälle	im	Sinne	
des	§	2	Nummer	7	der	Störfall-Verordnung,	insbeson-
dere	 aufgrund	 seiner	 Verwirklichung	 innerhalb	 des	
angemessenen	Sicherheitsabstandes	zu	Betriebsberei-
chen	im	Sinne	des	§	3	Absatz	5a	des	Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes,

	 g)	 	Risiken	für	die	menschliche	Gesundheit,	z.	B.	durch	Ver-
unreinigung	von	Wasser	oder	Luft.

2. Standort des Vorhabens

	 	Die	ökologische	Empfindlichkeit	eines	Gebiets,	das	durch	ein	
Vorhaben	möglicherweise	beeinträchtigt	wird,	ist	insbesonde-
re	hinsichtlich	folgender	Nutzungs-	und	Schutzkriterien	unter	
Berücksichtigung	des	Zusammenwirkens	mit	anderen	Vorha-
ben	in	ihrem	gemeinsamen	Einwirkungsbereich	zu	beurteilen:

	 a)	 	bestehende	Nutzung	des	Gebietes,	insbesondere	als	Fläche	
für	Siedlung	und	Erholung,	für	land-,	forst-	und	fischerei-
wirtschaftliche	Nutzungen,	für	sonstige	wirtschaftliche	und	
öffentliche	Nutzungen,	Verkehr,	Ver-	und	Entsorgung	(Nut-
zungskriterien),

	 b)	 	Reichtum,	Verfügbarkeit,	 Qualität	 und	 Regenerationsfä-
higkeit	der	natürlichen	Ressourcen,	insbesondere	Fläche,	
Boden,	Landschaft,	Wasser,	Tiere,	Pflanzen,	biologische	
Vielfalt,	des	Gebiets	und	seines	Untergrunds	 (Qualitäts-
kriterien),

	 c)	 	Belastbarkeit	 der	 Schutzgüter	 unter	 besonderer	 Berück-
sichtigung	folgender	Gebiete	und	von	Art	und	Umfang	des	
ihnen	jeweils	zugewiesenen	Schutzes	(Schutzkriterien):

	 	 aa)	 	Natura	2000-Gebiete	nach	§	7	Absatz	1	Nummer	8	des	
Bundesnaturschutzgesetzes,

	 	 bb)		Naturschutzgebiete	nach	§	23	des	Bundesnaturschutz-
gesetzes,	soweit	nicht	bereits	von	den	Buchstaben	aa	
erfasst,

	 	 cc)	 	Nationalparke	 und	 Nationale	 Naturmonumente	 nach	
§	 24	 des	 Bundesnaturschutzgesetzes,	 soweit	 nicht	 be-
reits	von	den	Buchstaben	aa	erfasst,

	 	 dd)		Biosphärenreservate	 und	 Landschaftsschutzgebiete	
nach	den	§§	25	und	26	des	Bundesnaturschutzgeset-
zes,

	 	 ee)	 	Naturdenkmäler	nach	§	28	des	Bundesnaturschutzge-
setzes,

	 	 ff)	 	geschützte	Landschaftsbestandteile	nach	§	29	des	Bun-
desnaturschutzgesetzes	einschließlich	Alleen	nach	§	19	
des	Naturschutzausführungsgesetzes,

	 	 gg)		einstweilig	 sichergestellte	 Naturschutzgebiete	 nach	
§	22	Absatz	3	des	Bundesnaturschutzgesetzes	und	§	17	
des	Naturschutzausführungsgesetzes,	soweit	nicht	be-
reits	von	den	Buchstaben	aa	erfasst,

	 	 hh)		gesetzlich	geschützte	Biotope	und	Geotope	nach	§	20	
des	Naturschutzausführungsgesetzes,

	 	 ii)	 	Wasserschutzgebiete	nach	§	51	des	Wasserhaushaltsge-
setzes,	 Heilquellenschutzgebiete	 nach	 §	 53	Absatz	 4	
des	Wasserhaushaltsgesetzes,	Risikogebiete	nach	§	73	
Absatz	 1	 des	 Wasserhaushaltsgesetzes	 sowie	 Über-
schwemmungsgebiete	nach	§	76	des	Wasserhaushalts-
gesetzes,

	 	 jj)	 	Gebiete,	in	denen	die	in	den	Gemeinschaftsvorschrif-
ten	festgelegten	Umweltqualitätsnormen	bereits	über-
schritten	sind,
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	 	 kk)		Gebiete	mit	hoher	Bevölkerungsdichte,	insbesondere	
Zentrale	Orte	im	Sinne	des	§	2	Absatz	2	Nummer	2	
des	Raumordnungsgesetzes,

	 	 ll)	 	in	amtlichen	Listen	oder	Karten	verzeichnete	Denk-
male,	Denkmalensembles,	Bodendenkmale	oder	Ge-
biete,	die	als	archäologisch	bedeutende	Landschaften	
eingestuft	worden	sind.

3. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen

  Die	möglichen	erheblichen	Auswirkungen	eines	Vorhabens	auf	
die	Schutzgüter	sind	anhand	der	unter	den	Nummern	1	und	2	
aufgeführten	Kriterien	zu	beurteilen;	dabei	ist	insbesondere	fol-
genden	Gesichtspunkten	Rechnung	zu	tragen:

	 a)	 	der	Art	und	dem	Ausmaß	der	Auswirkungen,	insbesondere	
welches	geografische	Gebiet	betroffen	 ist	und	wie	viele	
Personen	von	den	Auswirkungen	voraussichtlich	betrof-
fen	sind,

	 b)	 	dem	etwaigen	grenzüberschreitenden	Charakter	der	Aus-
wirkungen,

	 c)	 der	Schwere	und	der	Komplexität	der	Auswirkungen,

	 d)	 der	Wahrscheinlichkeit	von	Auswirkungen,

	 e)	 	dem	voraussichtlichen	Zeitpunkt	des	Eintretens	sowie	der	
Dauer,	Häufigkeit	und	Umkehrbarkeit	der	Auswirkungen,

	 f)	 	dem	Zusammenwirken	der	Auswirkungen	mit	den	Auswir-
kungen	anderer	bestehender	oder	zugelassener	Vorhaben,

	 g)	 der	Möglichkeit,	die	Auswirkungen	wirksam	zu	vermindern.
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Anlage 4 
(zu	§	1	Absatz	1	Nummer	2	und	§	12	Absatz	3	Satz	1)	

Liste „SUP-pflichtiger Pläne und Programme“

Nachstehende	Pläne	und	Programme	fallen	nach	§	2	Absatz	6	in	den	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes.
	

Legende: 	 	

Nr. = Nummer	des	Plans	oder	Programms

Plan	oder	Programm = Art	des	Plans	oder	Programms	mit	obligatorischer	Strategischer	Umweltprüfung	nach	§	12	Absatz	3	Satz	1
	

Nr. Plan oder Programm

1 Obligatorische Strategische Umweltprüfung nach § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1

1.1 Naturparkpläne	nach	§	3	Nummer	4	des	Naturschutzausführungsgesetzes	

1.2 Forstliche	Rahmenpläne	nach	§	9	Absatz	2	des	Landeswaldgesetzes

1.3 Landschaftsplanungen	nach	den	§§	10	und	11	des	Bundesnaturschutzgesetzes

1.4 Rahmenkonzept	und	Fachpläne	nach	§	4	des	Biosphärenreservat-Elbe-Gesetzes

2 Strategische Umweltprüfung bei Rahmensetzung nach § 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2

2.1 Wasserwirtschaftliche	Sonderpläne	nach	§	131	Absatz	1	des	Wassergesetzes	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern
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Anlage 5 
(zu	§	12	Absatz	3	Satz	4)	

Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen einer Strategischen Umweltprüfung

Nachstehende	Kriterien	sind	anzuwenden,	soweit	auf	Anlage	5	Bezug	genommen	wird.

1.  Merkmale des Plans oder Programms, insbesondere in Be-
zug auf

	 a)	 	das	Ausmaß,	 in	dem	der	Plan	oder	das	Programm	einen	
Rahmen	setzt,

	 b)	 	das	Ausmaß,	in	dem	der	Plan	oder	das	Programm	andere	
Pläne	oder	Programme	beeinflusst,

	 c)	 	die	Bedeutung	des	Plans	oder	Programms	für	die	Einbe-
ziehung	 umweltbezogener	 einschließlich	 gesundheitsbe-
zogener	Erwägungen,	 insbesondere	 im	Hinblick	 auf	 die	
Förderung	der	nachhaltigen	Entwicklung,

	 d)	 	die	für	den	Plan	oder	das	Programm	relevanten	umweltbe-
zogenen	einschließlich	gesundheitsbezogener	Probleme,

	 e)	 	die	Bedeutung	des	Plans	oder	Programms	für	die	Durch-
führung	nationaler	und	europäischer	Umweltvorschriften.

2.  Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraus-
sichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf

	 a)	 	die	Wahrscheinlichkeit,	Dauer,	Häufigkeit	und	Umkehrbar-
keit	der	Auswirkungen,

	 b)	 	den	kumulativen	und	grenzüberschreitenden	Charakter	der	
Auswirkungen,

	 c)	 	die	Risiken	für	die	Umwelt,	einschließlich	der	menschli-
chen	Gesundheit	(z.	B.	bei	Unfällen),

	 d)	 	den	Umfang	und	die	räumliche	Ausdehnung	der	Auswir-
kungen,

	 e)	 	die	 Bedeutung	 und	 die	 Sensibilität	 des	 voraussichtlich	
betroffenen	Gebiets	aufgrund	der	besonderen	natürlichen	
Merkmale,	des	kulturellen	Erbes,	der	Intensität	der	Boden-
nutzung	des	Gebiets	 jeweils	unter	Berücksichtigung	der	
Überschreitung	von	Umweltqualitätsnormen	und	Grenz-
werten,

	 f)	 Gebiete	nach	Nummer	2	Buchstabe	c	der	Anlage	3.
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Artikel 1	
Änderung der Jagdzeitenverordnung1

Die	Jagdzeitenverordnung	vom	14.	November	2008	(GVOBl.	M-V	
S.	445),	die	zuletzt	durch	Artikel	2	der	Verordnung	vom	1.	Septem-
ber	2017	(GVOBl.	M-V	S.	248)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	
geändert:

1.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

	 a)	 	Absatz	1	Nummer	4	wird	aufgehoben	und	durch	die	An-
gabe	„4.	(weggefallen)“	ersetzt.

	 b)	 	In	Absatz	2	Satz	1	werden	die	Wörter	„in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	 vom	 29.	 September	 1976	 (BGBl.	 I		
S.	 2849),	 das	 zuletzt	 durch	Artikel	 5	 des	Gesetzes	 vom		
26.	März	2008	(BGBl.	I	S.	426)	geändert	worden	ist,“	ge-
strichen.

2.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

	 a)	 Absatz	2	wird	aufgehoben.

	 b)	 Der	bisherige	Absatz	3	wird	Absatz	2.

	 c)	 Folgender	Absatz	3	wird	angefügt:

	 	 	„(3)	Das	Verbot	des	§	19	Absatz	1	Nummer	5	Buchstabe	a	
des	Bundesjagdgesetzes	kann	in	Bezug	auf	Nachtzielgeräte	
zur	Erlegung	von	Schwarzwild	aus	besonderen	Gründen,	
insbesondere	aus	Gründen	der	Verhinderung	oder	Bekämp-
fung	einer	Wildseuche	und	zur	Verhinderung	übermäßigen	
Wildschadens	im	Einzelfall	durch	die	Erteilung	von	Aus-
nahmen	beschränkt	werden.	Nachtzielgeräte	dürfen	nur	in	
Form	von	Vorsatzgeräten	zugelassen	werden.	Zuständig	für	
die	Erteilung	der	Ausnahme	im	Einzelfall	ist	gemäß	§	36	
Absatz	3	des	Landesjagdgesetzes	die	untere	Jagdbehörde.“.

Artikel 2 
Änderung der Wild- und Jagdschadensverordnung2

§	1	Absatz	2	der	Wild-	und	Jagdschadensverordnung	vom	2.	Janu-
ar	 2001	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 5),	 die	 zuletzt	 durch	 die	Verordnung	
vom	23.	 Juni	2010	 (GVOBl.	M-V	S.	361)	geändert	worden	 ist,	
wird	wie	folgt	geändert:

1.	 	In	Buchstabe	d	wird	der	Punkt	am	Ende	durch	das	Wort	„und“	
ersetzt.	

2.	 Folgender	Buchstabe	e	wird	angefügt:

	 „e)	 	ein	Vertreter	 des	 Nationalparkamtes,	 sofern	 das	 geschä-
digte	 Grundstück	 im	 Nationalpark	 oder	 innerhalb	 eines		
3	000-Meter-Abstands	von	dessen	Grenze	liegt.“.

Artikel 3 
Änderung der Jagdgebührenverordnung3

Die	Anlage	der	Jagdgebührenverordnung	vom	27.	Februar	2016	
(GVOBl.	M-V	S.	58)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 	In	 Gebührennummer	 8.2	 wird	 die	 Angabe	 „§	 3	 Absatz	 3“	
durch	die	Angabe	„§	3	Absatz	2“	ersetzt.

2.	 	Der	Gebührennummer	8	wird	folgende	Gebührennummer	8.3	
eingefügt:

„8.3 Entscheidung	nach	§	3	Absatz	3	über	die	
Erteilung	von	Ausnahmen	von	dem	Verbot	
des	§	19	Absatz	1	Nummer	5	Buchstabe	a	
des	Bundesjagdgesetzes 63“.

Verordnung zur Änderung der Jagdzeitenverordnung 
und anderer Verordnungen im Jagdrecht

Vom	22.	September	2018

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	792	-	2	-	21

Aufgrund

-	 des	§	22	Absatz	4	und	des	§	42	Absatz	1	Nummer	6	sowie	Absatz	2	des	Landesjagdgesetzes	vom	22.	März	2000	(GVOBl.	M-V	S.	126),	
das	zuletzt	durch	Artikel	16	des	Gesetzes	vom	27.	Mai	2016	(GVOBl.	M-V	S.	431,	437)	geändert	worden	ist,	nach	Anhörung	des	Jagd-
beirates	der	obersten	Jagdbehörde,

-	 des	§	28	Absatz	3	des	Landesjagdgesetzes	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	für	Inneres	und	Europa,

-	 des	§	2	Absatz	1	und	2	des	Landesverwaltungskostengesetzes	vom	4.	Oktober	1991	(GVOBl.	M-V	S.	366,	435),	das	zuletzt	durch	
Artikel	2	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2009	(GVOBl.	M-V	S.	666,	671)	geändert	worden	ist,	im	Einvernehmen	mit	dem	Minis-
terium	für	Inneres	und	Europa	und	dem	Finanzministerium	und

-	 des	§	16	Absatz	4	des	Landesjagdgesetzes

verordnet	das	Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Umwelt:

_____	
1		Ändert	VO	vom	14.	November	2008;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	792	-	2	-	13
2		Ändert	VO	vom	2.	Januar	2001;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	792	-	2	-	3
3		Ändert	VO	vom	27.	Februar	2016;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2013	-	1	-	149
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Artikel 4 
Änderung der Jagdabgabeverordnung4

Die	Jagdabgabeverordnung	vom	9.	Juni	2000	(GVOBl.	M-V	S.	294),	
die	durch	die	Verordnung	vom	13.	Dezember	2001	(GVOBl.	M-V	
S.	640)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	Nummer	1	wird	wie	folgt	geändert:

	 a)	 Nach	Buchstabe	c	wird	folgender	Buchstabe	d	eingefügt:

	 	 „d)	Jugendfalknerjagdscheines	jährlich	5	Euro,“.

	 b)	 Der	bisherige	Buchstabe	d	wird	Buchstabe	e.

	 c)	 Folgender	Buchstabe	f	wird	angefügt:

	 	 „f)	 Tagesjugendjagdscheines	5	Euro	und“.

2.	 	§	2	wird	aufgehoben	und	durch	die	Angabe	„§	2	(weggefal-
len)“	ersetzt.

Artikel 5 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	

_____	
4		Ändert	VO	vom	9.	Juni	2016;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	792	-	2	-	1

Schwerin,	den	22.	September	2018

Der Minister 
für Landwirtschaft und Umwelt 

Dr. Till Backhaus
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Artikel 1

Die	Landesverordnung	zur	Festsetzung	des	Naturparks	„Am	Stet-
tiner	Haff“	vom	20.	Dezember	2004	(GVOBl.	M-V	S.	572),	die	
durch	die	Verordnung	vom	3.	Juli	2008	(GVOBl.	M-V	S.	305)	ge-
ändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

	 a)	 	In	Absatz	1	werden	die	Wörter	„Uecker-Randow“	durch	
die	 Wörter	 „Vorpommern-Greifswald“	 und	 die	 Abkür-
zung	„Abs.“	durch	das	Wort	„Absatz“	ersetzt.

	 b)	 	In	Absatz	2	wird	das	Wort	 „Umweltministerium“	durch	
die	Wörter	„Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Umwelt“	
ersetzt.

2.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

	 a)	 	In	Absatz	1	Satz	3	wird	die	Angabe	„53	783	Hektar“	durch	
die	Angabe	„55	300	Hektar“	ersetzt.

	 b)	 	In	Absatz	2	wird	die	Angabe	„Maßstab	1	:	200	000“	durch	
die	Angabe	„Maßstab	1	:	150	000“	ersetzt.

	 c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 	 	„(3)	 Die	 Grenzen	 des	 Naturparks	 sind	 in	 den	 Abgren-
zungskarten	im	Maßstab	1	:	10	000	durch	eine	einseitig	
gegengestrichelte	Linie	markiert,	wobei	die	Striche	in	das	
Gebiet	des	Naturparks	weisen.	Die	Karten	sind	Bestand-
teil	dieser	Verordnung	und	werden	durch	das	Ministerium	
für	Landwirtschaft	und	Umwelt	als	oberste	Naturschutz-
behörde,	Hausanschrift:	Paulshöher	Weg	1,	19061	Schwe-
rin,	archivarisch	verwahrt.

	 	 Ausfertigungen	der	Karten	sind

	 	 in	der

	 	 Naturparkstation	des	Naturparks	„Am	Stettiner	Haff“	
	 	 Am	Bahnhof	4	–	5	
	 	 17367	Eggesin,

	 	 beim

	 	 Landkreis	Vorpommern-Greifswald	
	 	 –	Der	Landrat	–

	 	 Standort	Anklam	
	 	 Demminer	Straße	71	–	74	
	 	 17389	Anklam,

	 	 Standort	Pasewalk	
	 	 An	der	Kürassierkaserne	9	
	 	 17309	Pasewalk,

	 	 im

	 	 Amt	Am	Stettiner	Haff	
	 	 –	Der	Amtsvorsteher	–		
	 	 Stettiner	Straße	1	
	 	 17367	Eggesin,

	 	 Amt	Löcknitz-Penkun	
	 	 –	Der	Amtsvorsteher	–	
	 	 Chausseestraße	30	
	 	 17321	Löcknitz,

	 	 Amt	Torgelow-Ferdinandshof	
	 	 –	Der	Amtsvorsteher	–		
	 	 Bahnhofstraße	2	
	 	 17358	Torgelow,

	 	 Amt	Uecker-Randow-Tal	
	 	 –	Der	Amtsvorsteher	–		
	 	 Lindenstraße	32	
	 	 17309	Pasewalk

	 	 sowie	in	der

	 	 Stadt	Ueckermünde	
	 	 –	Der	Bürgermeister	–		
	 	 Am	Rathaus	3	
	 	 17373	Ueckermünde,

	 	 Stadt	Strasburg	(Uckermark)	
	 	 –	Der	Bürgermeister	–		
	 	 Schulstraße	1	
	 	 17335	Strasburg

	 	 	niedergelegt.	Die	Karten	können	bei	den	genannten	Be-
hörden	 während	 der	 Dienstzeit	 eingesehen	 werden.	 Der	
Naturpark	wird	durch	amtliche	Schilder	gekennzeichnet.“

3.	 Die	§§	6	und	7	werden	wie	folgt	gefasst:

„§ 6 
Zusammenwirken

	 	(1)	Bei	der	Verwirklichung	der	Ziele	nach	dieser	Verordnung	wir-
ken	das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	und	der	Landkreis	Vor-
pommern-Greifswald	im	Rahmen	ihrer	jeweiligen	Zuständigkeit	
zusammen.	Näheres	regelt	gemäß	§	14	Absatz	2	Satz	4	des	Natur-
schutzausführungsgesetzes	eine	Verwaltungsvereinbarung.

Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung zur Festsetzung 
des Naturparks „Am Stettiner Haff“*

Vom 22. Oktober 2018

Aufgrund	des	§	14	Absatz	2	Satz	1	des	Naturschutzausführungsgesetzes	vom	23.	Februar	2010	(GVOBl.	M-V	S.	66),	das	zuletzt	durch	
Artikel	3	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2018	(GVOBl.	M-V	S.	221,	228)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	22	Absatz	1	und	2	Satz	1	
des	Bundesnaturschutzgesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2542),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	15.	September	2017	
(BGBl.	I	S.	3434)	geändert	worden	ist,	verordnet	die	Landesregierung:

_____	
*	 Ändert	LVO	vom	20.	Dezember	2004;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	791	-	5	-	43
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	 	(2)	Die	durch	das	Land	errichtete	Naturparkstation	hat	bera-
tende	Funktion,	insbesondere	für	den	Landkreis,	die	Gemein-
den,	 Verbände	 sowie	 für	 die	 Flächennutzer.	 Sie	 unterstützt	
diese	bei	der	Erreichung	der	Ziele	des	Naturparks	und	wirkt	
dazu	vorrangig	bei	der	Umsetzung	von	Maßnahmen	nach	den	
§§	3	und	4	mit.	Die	Naturparkstation	ist	nicht	Träger	öffentli-
cher	Belange.

§ 7 
Naturparkplan

	 	(1)	 In	 einem	 Naturparkplan	 werden	 Pflege-,	 Entwicklungs-	
und	 Wiederherstellungsmaßnahmen	 aufgeführt.	 Die	 Natur-
parkstation	 entwickelt	 den	Naturparkplan	 im	Einvernehmen	
mit	 dem	 Landrat	 des	 Landkreises	 Vorpommern-Greifswald	
sowie	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 flächenmäßig	 am	 Natur-
park	beteiligten	Gemeinden	und	dem	Regionalen	Planungs-
verband	 Vorpommern.	 Der	 Naturparkplan	 wird	 durch	 den	
Landrat	 des	 Landkreises	 Vorpommern-Greifswald	 festge-
stellt.	Er	wird	regelmäßig	fortgeschrieben.	Näheres	regelt	die	
Verwaltungsvereinbarung.

	 	(2)	Zur	Abstimmung	der	Planungen	und	Maßnahmen	im	Ge-
biet	des	Naturparks	wird	eine	Lenkungsgruppe	gebildet,	der	
Vertreter	des	Landkreises	Vorpommern-Greifswald	sowie	des	
Landes	Mecklenburg-Vorpommern	angehören.	Zu	den	Bera-
tungen	der	Lenkungsgruppe	werden	Vertreter	von	betroffenen	
Ämtern,	Gemeinden,	Vereinen,	Verbänden	und,	sofern	erfor-
derlich,	Dritte	hinzugezogen.“

4.	 	Die	Anlage	(Übersichtskarte	gemäß	§	2	Absatz	2)	wird	durch	
die	als	Anhang	dieser	Verordnung	beigefügte	Übersichtskarte	
ersetzt.

5.	 a)	 	Die	nachstehend	aufgeführten	Abgrenzungskarten	gemäß		
§	2	Absatz	3	werden	durch	neue	Abgrenzungskarten	er-
setzt:

auszutauschendes	Karten-
blatt	nach	der	Landesver-
ordnung	zur	Festsetzung	
des	Naturparks	„Am	Stet-
tiner	Haff“

Austauschblatt	dieser	
Änderungsverordnung

G	2 G	2	a

G	4 G	4	a

G	11 G	11	a

G	12 G	12	a

H	2 H	2	a

H	3 H	3	a

H	4 H	4	a

H	5 H	5	a

H	11 H	11	a

K	12 K	12	a

K	13 K	13	a

L	13 L	13	a

M	13 M	13	a

N	13 N	13	a

O	12 O	12	a

O	13 O	13	a

P	12 P	12	a

	 b)	 	Die	Abgrenzungskarten	gemäß	§	2	Absatz	3	werden	um	
die	Kartenblätter	B	3	a,	B	11	a,	C	3	a,	D	9	a,	G	5	a,	I	3	a,	
I	4	a,	O	14	a	und	P	13	a	ergänzt.

	 c)	 	Die	Abgrenzungskarten	D	11,	G	3,	H	12,	M	12	und	N	12	
entfallen.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	22.	Oktober	2018

 Die Ministerpräsidentin Der Minister 
 Manuela Schwesig für Landwirtschaft und Umwelt  
  Dr. Till Backhaus

Anlage



Anlage
zur Landesverordnung 
zur Festsetzung des Naturparks "Am Stettiner Haff"

Übersichtskarte gemäß § 2 Absatz 2

Naturpark

Maßstab 1 : 150 000 

Topografie: DTK 100
Geobasisdaten:
© GeoBasis-DE/M-V 2017

Legende



Anlage
zur Landesverordnung 
zur Festsetzung des Naturparks "Am Stettiner Haff"

Übersichtskarte gemäß § 2 Absatz 2

Naturpark

Maßstab 1 : 150 000 

Topografie: DTK 100
Geobasisdaten:
© GeoBasis-DE/M-V 2017

Legende



382	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2018	 Nr.	18

Artikel 1

Die	Landesfamilienkassenlandesverordnung	vom	14.	März	2006	
(GVOBl.	M-V	S.	98)	wird	aufgehoben.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	November	2018	in	Kraft.

Landesverordnung zur Aufhebung der Landesfamilienkassenlandesverordnung*

Vom 20. Oktober 2018

Aufgrund	des	§	5	Absatz	1	Nummer	11	Satz	8	des	Finanzverwaltungsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	4.	April	2006	
(BGBl.	I	S.	846,	1202),	das	zuletzt	durch	Artikel	8	des	Gesetzes	vom	14.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3122)	geändert	worden	ist,	verordnet	
die	Landesregierung:

_____	

*		Hebt	LVO	vom	14.	März	2006	auf;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	B	600	-	1	-	6

Schwerin,	den	20.	Oktober	2018

 Die Ministerpräsidentin Der Finanzminister 
 Manuela Schwesig Mathias Brodkorb
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1.	 Die	Tabellenzeile	der	Nummer	1.22	wird	wie	folgt	gefasst:

Wasserschutzgebietsverordnung Levenhagen

GVOBl.	M-V	2018	S.	342

– Berichtigung –

Die	Anlage	2	der	Wasserschutzgebietsverordnung	Levenhagen	vom	20.	August	2018	(GVOBl.	M-V	S.	342)	wird	wie	folgt	berichtigt:

im
Fassungsbereich

in der engeren 
Schutzzone

in der 
weiteren Schutzzone

entspricht	Zone I	 II IIIA IIIB

„1.22	Errichtung	oder	Erweiterung	von				
	Kleingartenanlagen

verboten erlaubt“

2.	 In	Tabellenzeile	der	Nummer	2.2	werden	die	Wörter	„-	Bio-
gasanlagen	mit	maßgebenden	Volumen	≤	3.000	Kubikmeter“	
gestrichen.

Schwerin,	den	20.	September	2018
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Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes für 
Mecklenburg-Vorpommern zum Jahreswechsel 2018/2019

Hinweis	der	Schriftleitung

Vom	10.	Oktober	2018

Für	einen	reibungslosen	Ablauf	der	Herausgabe	des	Gesetz-	und	Verordnungsblattes	für	Mecklenburg-Vorpommern	zum	Jahreswechsel	
2018/2019	wird	für	die	Terminplanung	Folgendes	bekannt	gegeben:


